KPN1: nach Prof. Dr. Jörg Wöltje erstellte Dr. Zdeněk Vávra

ABC der Finanzen 

A. = die Differenz zwischen dem Nennwert eines Wertpapiers und dem höheren Ausgabebetrag, d. h. 	dem tatsächlich zu zahlenden höheren Kurs.
B. = die Kreditwürdigkeit bzw. Fähigkeit eines Schuldners, seinen Zahlungsverpflichtungen 	nachzukommen. Sie wird vor jeder Kreditgewährung von den Banken geprüft.
C. = das Instrument der Aktienkursprognose. Sie bezieht sich ausschließlich auf den bisherigen 	Kursverlauf und versucht, hieraus Trends auf die künftige Kursentwicklung zu ziehen.
D. = der an die Aktionäre ausgeschüttete Gewinn einer AG.
E. = das Verhältnis des während einer Periode erwirtschafteten Ergebnisses vor Steuern zum 	bilanziellen Eigenkapital; mathematisch = (Gewinn vor Steuern / Eigenkapital) x 100
F. = der Verkauf von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an eine Gesellschaft. Für die 	Forderungen erhält der Kunde einen Gegenwert, der aus dem Nennwert der Forderung abzüglich 	der Gebühren besteht.
G. = eine steuerliche Belastung beim Kauf oder Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken 	sowie Immobilien. Seit 1997 beträgt sie in der BRD 3,5 % des Kaufpreises.
H. = damit bezeichnet man die strukturierte Absicherung von Kurs-, Preis-, Währungsrisiken o. Ä. 	durch den Abschluss eines Options- oder Termingeschäftes.
I. = die Einziehung fälliger Forderungen.
J. [bookmark: _GoBack]= das Gemeinschaftsunternehmen, an dem mindestens zwei voneinander unabhängige 	Unternehmen 	beteiligt sind. Die beteiligten Unternehmen bringen dabei die Produktionsfaktoren ein, über die sie 	bevorzugt verfügen.
K. = die Erhöhung des Eigenkapitals. Bei einer Aktiengesellschaft erfolgt sie aufgrund einer 	Beschlussfassung der Hauptversammlung und durch die Ausgabe neuer Aktien.
L. = die Fähigkeit eines Unternehmens, laufende Zahlungsverpflichtungen termingerecht und 	vollständig zu erfüllen.
M. = mehrere Bürgen haften gemeinschaftlich für die gleiche Verbindlichkeit eines Schuldners. 	Kreditgeber – B1 – B2 – B3
N. = allgemein verwendeter Begriff für die Saldierung von Forderungen und Verbindlichkeiten bzw. 	für deren Verrechnung in sonstiger Weise.
O. = der außerbörsliche Handel von Finanzinstrumenten.
P. = ein dingliches Recht zur Sicherung von Forderungen. Es kann an fremden beweglichen Sachen 	oder Rechten zur Sicherung einer Forderung bestellt werden. Es beinhaltet das Recht des 	Gläubigers, sich aus der Verwertung einer Sache zu befriedigen.
Q. = Limit, Kontingent, Prozentzahl (z. B. Anteil von Frauen im Aufsichtsrat einer Bank).
R. = eine bonitätsmäßig skalierte Einschätzung der Kreditwürdigkeit von Schuldnern (z. B. Banken, 	Unternehmen oder Staaten) bzw. der von ihnen begebenen Wertpapiere.
S. = der Prozentsatz, der bei sofortiger Bezahlung oder bei Zahlung innerhalb eines vereinbarten 	Zeitraums vom Rechnungsbetrag abgezogen werden kann.
T. = Geldeinlagen, die für eine bestimmte Zeit festgelegt werden.
U. = der Wertpapier, dessen Kurswert unter dem Nennwert liegt.
V. = Intensität der Kursschwankung eines Wertpapiers bzw. einer Währung im Vergleich zur 	Marktentwicklung. Oftmals wird diese in Form der Standardabweichung aus der Kurshistorie 	berechnet. Je höher sie ist, desto risikoreicher ist das Halten einer Anlage.
W. = eine Zahlungsanweisung in einer gesetzlich vorgeschriebener Form. Eine mögliche Form ist die 	Tratte (gezogener Wechsel). Das ist die Anweisung des Ausstellers an den Bezogenen (Schuldner), 	den im Wechsel angegebenen Betrag an einem bestimmten Tag an den Begünstigten zu zahlen.
X. = der Name des elektronischen Handelssystems der Deutschen Börse AG für den Kassamarkt.											Und was ist Z? Definieren Sie! 
